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Bei der nachfolgenden Vereinbarung handelt es sich um eine unverbindliche MUSTER-Vereinbarung. Sämtliche nicht verwendeten Varianten/Optionen sind aus der Vereinbarung zu löschen. 

Aus- und Weiterbildungsvereinbarung
mit Subjektfinanzierung des Bundes

Zwischen

Betrieb: 	Name und Adresse
Arbeitgebender

und

Vorname, Nachname: 	Name und Adresse
Arbeitnehmender

wird folgende Vereinbarung getroffen:

1.	Vertragsgegenstand

Der Arbeitnehmende besucht folgenden Kurs bzw. folgende Ausbildung:
Name des Kurses / der Ausbildung (Kurs-Nr.)
Name und Adresse der Ausbildungsstätte
[bookmark: Dropdown4][bookmark: Dropdown5][bookmark: Text6]Der Kurs / die Ausbildung dauert vom  bis  jeweils am Wochentag(e) vormittags, nachmittags oder ganztags. Der Arbeitnehmende verpflichtet sich, das Kurs-/ Ausbildungsprogramm vollständig zu absolvieren und seinen direkten Vorgesetzen über den Stand seiner Aus- oder Weiterbildung zu orientieren.
2.	Verpflichtungen der Vertragspartner

2.1.	Zeitlicher Aufwand[footnoteRef:1] [1:  Für angeordnete oder gesetzlich vorgeschriebene Aus- und Weiterbildungen muss die nötige Zeit inkl. Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden (es muss in einem solchen Fall Variante A gewählt werden).] 

Variante A:
Der Arbeitgebende stellt dem Arbeitnehmenden die zum Besuch des Kurses und der Prüfungen gemäss Kurs-/Ausbildungsprogramm sowie zur An- und Rückreise nötige Zeit zur Verfügung. Die Vorbereitung / Nachbereitung / Bearbeitung von Hausaufgaben fällt in die Freizeit des Arbeitnehmenden.
Der Arbeitgebende trägt dabei den Ausfall von Arbeitsstunden für die erwähnte Zeitgewährung indem er weiterhin den ordentlichen Lohn entrichtet. Die Sozialversicherungsbeiträge werden ebenfalls weiterhin in Abzug gebracht und vom Arbeitgebenden einbezahlt.

Variante B:
Die Fehlzeiten / Die Hälfte der Fehlzeiten werden vom Arbeitnehmenden an einem anderen Arbeitstag innerhalb der bewilligten Arbeitszeit geleistet. Die Fehlzeiten können auch durch Ferientage ausgeglichen werden, wobei nur der übergesetzliche Ferienanspruch verrechenbar ist.

2.2.	Kosten der Aus- und Weiterbildung
Die Zusammenstellung der Kurs- und Prüfungskosten sowie von Lohnkosten und anderweitigen Auslagen abzüglich der Beiträge des Parifonds sowie von allfälligen Subventionen des Bundes gestaltet sich folgendermassen (in Schweizer Franken):

[bookmark: Text1]a) Kurskosten:	0.00
[bookmark: Text2]b) Kosten für die Prüfung im Anschluss an den Kurs:	0.00
[bookmark: Text3]c) Lohnkosten (zur Verfügung gestellte Arbeitszeit):	0.00
[bookmark: Text4]d) abzgl. Beiträge des Parifonds oder kantonaler Bildungsfonds[footnoteRef:2]:	- 0.00 [2:  Die effektiven Auszahlungen erfolgen an den Arbeitgebenden (Art. 14 Leistungsreglement Parifonds Bau). Bezüglich der kantonalen Bildungsfonds gelten die dortigen Bestimmungen. Bei voller Lohnzahlung und Kostenbeteiligung durch die Arbeitgebenden ist eine Verrechnung möglich.] 

[bookmark: Text5]e) abzgl. Darlehen des Arbeitgebers (Ziff. 2.3.)[footnoteRef:3]	- 0.00 [3:  Werden die Kurskosten durch den Bund subventioniert beträgt der Bundesbeitrag in der Regel 50%; der Maximalbetrag liegt bei Fr. 9‘500.– (Berufsprüfung) resp. Fr. 10‘500.– (Höhere Fachprüfung).] 

Verbleibende Aus- und Weiterbildungskosten nach Abzug der Beiträge:	Fr. 0.00

2.3.	Darlehen für die Aus- und Weiterbildung
[bookmark: Text7]Der Arbeitgebende gewährt dem Arbeitnehmenden für die genannten Kurs- und Prüfungskosten ein zinsloses Darlehen in Höhe von Fr. 0.00 (entsprechend der Höhe des Beitrages des Bundes). Für die Einzahlung des Kursgeldes ist der Arbeitnehmende selbst besorgt und erbringt gegenüber dem Arbeitgebenden den Nachweis der Einzahlung.
Der Arbeitnehmende ist für die Subventionsabrechnung gegenüber dem Bund besorgt. Er verpflichtet sich, die Subventionen des Bundes innert 10 Tagen nach dem letzten Prüfungstag resp. nach Absolvieren des letzten Kurstages zu beantragen. Das Darlehen wird nach Erhalt der Bundesbeiträge umgehend zur Rückzahlung fällig.
Optional im Sinne einer Erfolgsprämie:
Das Darlehen wird beim erfolgreichen Abschluss mit Diplombezeichnung zu 0.00% erlassen.

2.4.	Regelungen zu den verbleibenden Aus- und Weiterbildungskosten[footnoteRef:4] [4:  Bei angeordneten Aus- oder Weiterbildungen sind die Kosten vollumfänglich vom Arbeitgeber zu tragen, d.h. 100% einsetzen.] 

An den verbleibenden Aus- oder Weiterbildungskosten beteiligt sich der Arbeitgebende gegen Vorlage der entsprechenden Belege zu 0.00%, d.h. zu Fr. 0.00. Der Arbeitnehmende ist für deren Einzahlung besorgt und rechnet diese mit dem Arbeitgebenden ab.


2.5.	Rückzahlung der verbleibenden Aus- und Weiterbildungskosten
Der Arbeitnehmende verpflichtet sich, nach Abschluss der Ausbildung, für mindestens 36 Monate (max. 36 Monate) beim Arbeitgebenden zu bleiben.
Sollte der Arbeitnehmende den Arbeitgebenden früher als vereinbart verlassen, ist er zur Rückzahlung der Kosten für die Aus- oder Weiterbildung, die der Arbeitgebende bezahlt hat, verpflichtet. 
Der zurückzuzahlende Betrag vermindert sich für jeden vollen Monat, den der Arbeitnehmende nach dem Ende der Aus- und Weiterbildung beim Arbeitgebenden verbracht hat, um 1/36 (pro rata temporis).
Der Arbeitgebende behält sich das Recht vor, die Rückzahlungsbeträge mit dem Lohnguthaben zu verrechnen.
Die Rückzahlungsverpflichtung fällt dahin, wenn: 
· der Arbeitgebende das Arbeitsverhältnis ohne besondere Gründe auflöst oder wenn

· der Arbeitnehmende das Arbeitsverhältnis aus wichtigen Gründen, die der Arbeitgebende zu vertreten hat (schlechte Arbeitsbedingungen, unwürdige Behandlung des Arbeitnehmenden usw.), auflöst.

2.6.	Nichtbestehen der Schlussprüfung und/oder Abbruch der Ausbildung

Bei vorzeitigem Abbruch, Unterbruch oder Repetition der Ausbildung muss der Arbeitnehmende dies in jedem Fall umgehend der zuständigen Personalstelle des Arbeitgebenden melden. 

Sollte der Arbeitnehmende die Aus- resp. Weiterbildung nicht abschliessen, muss er den vom Arbeitgebenden getragenen, vollständigen Betrag (von Fr. 0.00) zurückzahlen. 
Optional:
Sollte der Kurs / die Ausbildung nicht erfolgreich mit Diplom abgeschlossen werden können, verpflichtet sich der Arbeitnehmende, die Prüfungen einmalig zu wiederholen. Die Modalitäten hierzu werden in einer neuen Vereinbarung geregelt.


Ort, Datum:

.......................................................				......................................................	
								Arbeitnehmende

Ort, Datum:

.......................................................				......................................................	
								Arbeitgebende




Im Doppel ausgefertigt
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